
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/9/2 2005/10/0194
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.2008

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs2;

Rechtssatz

Begründet die belangte Behörde ihr Vorgehen gemäß § 66 Abs. 2 AVG mit der Notwendigkeit weiterer Erhebungen,

ohne sich mit der Frage des Vorliegens der weiteren Voraussetzungen einer Aufhebung nach § 66 Abs. 2 AVG, belastet

sie den Bescheid mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 29. Februar 2008, Zl. 2005/04/0018

mwN).
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